	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555
Flüssiggas
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Umgang mit Flüssiggas

	
	Gefahrstoffbezeichnung
	

	Flüssiggas – verflüssigtes Kohlenwasserstoffgemisch aus mindestens 95 Gew.-% Propan/Propen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Entzündungsgefahr
Explosionsgefahr von Gas-/Luftgemischen
Gefahr von Ersticken und Narkotisierung bei hoher Gas-Konzentration
Erfrierungen oder schwere Augenschäden durch den Kontakt mit der Flüssigkeit
Gefahr der Fernzündung

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	nur solche Ausrüstungen verwenden, die für das Produkt und den vorgesehenen Druck und die Temperaturen geeignet sind
Zündquellen im Schutzbereich um die Gasflasche vermeiden
Gasflasche vor Überhitzung schützen
Gasflasche nicht in Gruben oder in der Nähe von Gruben/Gräben bzw. Wassereinläufen aufstellen – einen Meter Mindestabstand einhalten
Flüssiggas nicht in Arbeitsräumen, unter Erdgleiche und im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen lagern
Flaschenwechsel nur von unterwiesenen Personen und unter Nutzung geeigneter Schutzhandschuhe (Typ) durchführen lassen
Dichtheit der Verbindung nach jedem Flaschenwechsel und jedem Anschluss von Verbrauchern mit einem schaumbildenden Mittel, wie z. B. Lecksuchspray, prüfen

	
	Verhalten im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
bei Undichtigkeit, Störungen an der Verbrauchseinrichtung und im Brandfall Absperrarmaturen schließen 
Flaschen im Brandfall – wenn möglich – aus dem brandgefährdeten Bereich entfernen oder durch Besprühen mit Wasser kühlen; Feuerwehr auf Vorhandensein von Gasflaschen aufmerksam machen

	
	Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Betroffene unter Selbstschutz gegen den Wind aus der Gefahrenzone bergen
nach Einatmen: Frischluft zuführen, Atemwege freihalten, bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen, Ärztin bzw. Arzt hinzuziehen
nach Hautkontakt: betroffene Hautfläche steril abdecken, Ärztin bzw. Arzt hinzuziehen
nach Augenkontakt: sofort mit Wasser spülen, Ärztin bzw. Arzt aufsuchen
nach Kleidungskontakt: durchgaste Bekleidung sofort ausziehen
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Sachgerechte Entsorgung
	

	
	leere und teilentleerte Gasflaschen mit geschlossenem Ventil und aufgeschraubter Verschlussmutter und Schutzkappe an den Flascheneigentümer/Lieferanten zurückgeben


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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